Umweltprifung
in der Bauleitplanung

Flachennutzungsplan der Stadt NUrnberg mit
integriertem Landschaftsplan/
10. Anderung-Bereich HerbststraB3e

Umweltbericht / Juni 2013

NURNBERG

KOPIE




10. Anderung FNP/Bereich HerbststraRe

Inhalt
1. Einleitung.....cocovveeiiiiei e
11 Ziele des Bauleitplanes / Darstellungen
1.2 Lo =T aTo (W To | F=To 1= o HA TP PP PP 3
Abb. 1: Anderungsbereich, geplante DarstelIUNGEN .............cooveieieeeeieeteete ettt te et e e e e re e ste et e et nsereeaeenas 3
Abb. 2: Biotopflachen im ANAErUNGSDEIEICN. ..............ooveuieeecee ettt e s eae s 4
1.3 Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen und FaChplEnen ............cocuiiiiiiiiiiiiiiiiie e 5
2. Bestandsanalyse und Bewertung der Umweltauswirkungen / Prognose bei Durchfiihrung der Planung...................... 7
2.1 BOUEN, WASSE ...ttt bt e bt e e e ab et e b e e et s r e b a e e 7
2.2 Pflanzen, DIologiSChE VIBIFAIL...........cooi e e e e e e e s be e e e e e e e nbabeeeaeeeans 7
2.3 Tiere, DIolOGISCHE VIBIFAIL ...........ooiiiiieii et e ettt e e e e e st e e e e e e sabbbe e e e e e s s nabbbeaeeeeesnnnnes 8
24 (=T g To ol s 1 ST P S PR PR PSPPI 9
25 Mensch, Menschliche GESUNANEIL.............ooiiiiii e 10
251 L= g o] 18T oo P PP OP PP UPPR 10
252 LAIMDEIASTUNG. ...ttt ettt 10
253 SEOIAIIVOISONGE ...ttt e ettt e e et e s et nabe e e e eaees 12
2.6 [T | SO PP PPT 12
2.7 KMl 1Rt et n Rt ettt n 13
271 (0] =11 411 = TSP PR PRSPPI 13
272 (€1 0e] o F= 1410 - U PSPPSRSO 13
2.7.3 T T Tl o T £ U o o [ PP UUPP 14
2.8 KUIRUP- UNA SBCNGULET ...ttt ettt s bt e e e e e nab et e sbn e e e enes 14
Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung / NUIIVAHANTE............coiiiiiiiiii e 14
4. MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen................c.cc..... 15
Tabelle 1: konfliktmindernde MaBNahMEN ............coiiiiiiii e 16
4.1 Ausgleich (Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung)... .16
4.2 Européischer und nationaler AMENSCRULZ ...........iiiiiiiiiiiii et e e et eeanes 17
5. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat) und europaische Vogelschutzgebiet im Sinne des
BUNAESNAIUISCRUIZOESEIZES ...ttt ettt e ettt e et e e et e et eesanree s 17
6. GEPIUME ABINMALIVEN ......eeee ettt ettt ettt e oo bt e ekttt e ot bt e e e s bb e e e em bt e a4 b bt e e e anbe e e ambe e e e bt e e e e bbeeesnbeeeeannes 17
7. Methodik / Hinweise auf Schwierigkeiten und KenntniSITCKEN ............coiiiiiiiiiiiiiice e 18
8. MaRnahmen zur Uberwachung (MONItOTING) .......c.ccveiiuiiietiitectet ettt ete ettt teete et st et e e nseveeveebe st et e st et esseneanas 19
9. ZUSAMMIENTASSUND ...ttt ettt et e ettt ookt e oo bt ookttt e 42 ket e e e st e e e oa b e e e e b et e ek bt e e aab et e e bne e e e aabeeenabeeeenn 20
Tabelle 2: Zusammenfassende Darstellung der UmweltauSWIrkUNGEN ............oiiiiiiiiiiiiiiiiie e 21
F Y 1= Lo To T O O P PP PP PSPV PP PUPPPPPRPIN 22
Plan 1: Kartenausschnitt aus dem flachendeckenden Messprogramm der Stadt NUrNberg ............ccoccovveieiiinniinnnenn. 22
Tabelle 3: Entwurf @iner STaNAOIMALIIX ...........eeiiiiiiiiiiieiiiie e 23


file://iuk0fs02/Stpl$/Stpl_Data/Stpl_Info/uwa1_neu/Mitarbeiter/Reiche/11_B_%20Pläne/4608_schulstandort_großreuth/3013_ub_fnp_vor_bb/4608_fnp_ub_dokument_2013.docx%23_Toc357068564

10. Anderung FNP/Bereich HerbststraRe

1. Einleitung

Die Stadt Nurnberg plant die Aufstellung des Bebauungsplan (B-Plan)-Verfahrens Nr.
4608. Der Einleitungsbeschluss erfolgte am 10.11.2011. Da die geplante Bebauung der
Darstellung im wirksamen Flachennutzungsplan (FNP) mit integriertem Landschaftsplan
widerspricht, wird die Anderung des FNP (10. Anderung, Bereich HerbststraRe) erforder-
lich. Der Anderungsbereich liegt im Stadtteil GroRreuth bei Schweinau und umfasst ein
Gebiet von ca. 8,2 Hektar (ha).

Eine Umweltprifung nach dem Baugesetzbuch (BauGB) ist durchzufihren. Die Ergeb-
nisse der Prifung werden im folgenden dargestellt.

1.1 Ziele des Bauleitplanes / Darstellungen

Geplant sind der Neubau einer staatlichen Realschule und einer staatlichen Fachober-
schule fur insgesamt ca. 1.200 Schiler. Es sind Flachenbedarfe von ca. 2,2 hafur Schul-
gebaude und 0,4 ha fur Pausenflachen vorgesehen. Zusammen sind dies ca. 2,6 ha plus
Flachenbedarf fur 80 Stellplatze.

Dargestellt werden:

e Flachen far Gemeinbe-
darf/Schule sudlich der Rot-
henburger StralBe und &stlich
der Ringbahn

e Verkehrsflachen/Uberoértliche
und ortliche Hauptverkehrs-
stralRe: der Trassenverlauf der
Rothenburger Stral3e wird dem
tatsachlichen Verlauf ange-
passt

e Grinflachen/Sportanlage  6st-
lich der HerbststraRe, stdlich
der Rothenburger StrafRe und
nordlich  der  bestehenden Zeichenwidinmg
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Abb. 1: Anderungsbereich, geplante Darstellungen

Die Flachenanteile der dargestellten Flachen in Hektar bzw. Prozent an der Gesamitfla-
che und detailliertere Aussagen zu den Zielen des Bauleitplanes sind der Planbegriin-
dung zu entnehmen.

1.2 Plangrundlagen

« Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (FNP): sudlich der Rothenbur-
ger StralRe und entlang der Ringbahn: ,Grinflachen®; in Verlangerung der Bebauung
nordlich der Zuricher/Appenzeller Stral3e: ,Wohnbauflachen®; im Bereich der Bahnan-
lagen: ,Verkehrsflachen/Bahnanlagen®
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. Flachen entsprechend § 30 BNatSchG!, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzge-
biete, Landschaftsbestandteile, Naturdenkmaler, Wasserschutzgebiete, FFH- oder
SPA- Gebiete?: nicht betroffen

Stadtbiotopkartierung der Stadt Nurnberg:
N 1231-001 | lichtes Gebulsch auf Brachflache sowie nahrstoff-
reiche Altgrasbestédnde und Ruderalfluren
N-1231-004 | Gebisch auf Erdwall
N-1232-001 | Hecke, Dominanz Weil3dorn

. ABSP?

Nr. 540 lokal bedeutsam
Nr. 570 lokal bedeutsam
Nr. 590 lokal bedeutsam
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Abb. 2: Biotopflachen im Anderungsbereich

! fruher: 13d-Flachen

% die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europaischen Vogel-
schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes

3 Arten- und Biotopschutzprogramm der Stadt Niirnberg
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1.3 Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen und Fachplanen

Grund und Boden, Wasser

§ la Baugesetzbuch (BauGB) / Landesent-
wicklungsprogramm (LEP) Bayern 2006: mit
Grund und Boden soll schonend umgegan-
gen werden, d.h. der Flachenverbrauch soll
verringert und einer Innenverdichtung Vor-
rang gegeben werden. Bodenversiegelungen
sollen auf das notwendige Maf} begrenzt
werden. Nach dem Bundesnaturschutzge-
setz hat die erneute Inanspruchnahme be-
reits bebauter Flachen sowie die Bebauung
unbebauter Flachen im beplanten und
unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht
fur Griunflachen vorgesehen sind, Vorrang
vor der Inanspruchnahme von Freiflachen im
AulRRenbereich. GemalRl dem Grundsatz des
LEP ist anzustreben, dass die fir land- und
forstwirtschaftliche Nutzung geeigneten Bo-
den nur in dem unbedingt notwendigen Um-
fang flr andere Nutzungen vorzusehen sind.
Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind
historisch gewachsene Kulturlandschaften
vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonsti-
gen Beeintrachtigungen zu bewahren.

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG):

die Funktionen des Bodens sollen nachhaltig
gesichert, schadliche Bodenveranderungen
abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige
Einwirkungen auf den Boden getroffen wer-
den. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen

Menschliche Gesundheit, Larm, Luft

DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau): gibt
aus der Sicht des Schallschutzes im Stadte-
bau erwiinschte Orientierungswerte vor.

16. BImSchV (Sechzehnte Verordnung zur
Durchfuhrung des  Bundes-Immissions-
schutzgesetzes/ Verkehrslarmschutzverord-
nung): legt Grenzwerte fir den Bau oder die
wesentliche Anderung von 6ffentlichen Stra-
Ren sowie von Schienenwegen der Eisen-
bahnen und Stral’enbahnen fest.

Klima

BauGB § 1 Abs. 5 und 6: der globale Klima-
schutz, der Einsatz und die Nutzung erneu-
erbarer Energien sowie die sparsame und
effiziente Nutzung von Energie gehéren zu
einer gemeindlichen Aufgabe im Rahmen

Beeintrachtigungen seiner natirlichen Funk-
tionen soweit wie mdglich vermieden wer-
den.

ABSP der Stadt Nirnberg: eine Reihe von
Bodenschutzzielen sind formuliert. Insbe-
sondere sollen 6kologisch wertvolle Bereiche
von Versiegelung freigehalten werden.

Artikel 1a des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG): nachteilige Beeintréachtigungen der
Gewasser, insbesondere auch des Grund-
wassers, sind zu vermeiden.

§ 55 Abs. 2 WHG: Niederschlagswasser soll
ortsnah versickert oder verrieselt werden,
soweit dem weder wasserrechtliche oder
sonstige oOffentlich-rechtliche  Vorschriften
noch wasserwirtschaftliche Belange entge-
genstehen. Weiter gibt die Entwéasserungs-
satzung der Stadt Nurnberg der Versicke-
rung von Niederschlagswassern bzw. deren
sonstiger alternativer Ableitung den Vorrang.
Mit Einflhrung des getrennten Gebuhren-
maldstabs flr Niederschlagswasser und Ab-
wasser seit dem 01.01.2000 wird dies auch
in der entsprechenden Geblhrensatzung
beriicksichtigt.

EG-Umgebungslarmrichtlinie von 2002: gibt
einen europaweiten Uberblick dber die
Larmbelastung. Dazu gibt es strategische
Larmkarten. In der anschlieenden Larmak-
tionsplanung koénnen die Behdrden nach
eigenem Ermessen Malinhahmen zur Minde-
rung der Larmbelastung festlegen. Diese
Maflinahmenplane sind aber nicht rechtsver-
bindlich.

Beziglich der Luftbelastung gelten die
Grenzwerte der 39. BImSchV.

der Bauleitplanung. Am 30. Juni 2011 hat
der Bundestag die Novellierung des BauGB
durch das ,Gesetz zur Férderung des Klima-
schutzes bei der Entwicklung in den Stadten
und Gemeinden“ beschlossen (BauGB-
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Klimanovelle 2011). Die Belange des Klima-
schutzes und der Anpassung an den Klima-
wandel sind dadurch erweitert worden. Bau-
leitplane sollen dazu beitragen, den Klima-
schutz und die Klimaanpassung, insbeson-
dere auch in der Stadtentwicklung, zu for-
dern.

BauGB § l1a Abs. 5: Es soll den Erfordernis-
sen des Klimaschutzes sowohl durch Mal3-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwir-
ken, als auch durch solche, die der Anpas-
sung an den Klimawandel dienen, Rechnung
getragen werden.

Stadtratsbeschluss vom 13.07.2011: Die
CO,-Emissionen Nurnbergs sollen, gegen-
Uber den Werten von 1990, bis 2030 um
50% reduziert werden (Zielsetzung des Kili-
mabiindnis der europdischen Stadte) und
den Anteil der erneuerbaren Energien am
Absatz der N-ERGIE bis 2020 auf 20% des
Gesamtenergieabsatzes erhoht werden (Ziel
der EU).

Energieeinsparverordnung (EnEV):

Bei Neubauten sind energetische Mindestan-
forderungen einzuhalten. Daneben ist ein
Energieausweis zu erstellen. Eine Novellie-
rung ist fur 2013 geplant. Danach soll das
Anforderungsniveau noch einmal um 30%
verscharft werden.

Gebauderichtlinie der EU (Sommer 2010):
alle Neubauten sind ab 2021 als
Niedrigstenergiegebaude auszufuhren, d.h.
der Energiebedarf ist sehr gering oder liegt
fast bei null. Er sollte zu einem wesentlichen
Teil aus erneuerbaren Energien gedeckt
werden.

Erneuerbares-Energien-Warmegesetz
(EEWarmeG): Alle Eigentimer von Geb&u-
den sind zu einer anteiligen Nutzung von
regenerativen Energien verpflichtet.

Umweltausschussbeschluss vom
23.01.2013: In Bebauungsplanverfahren
oder anderen stadtebaulichen Vorhaben sind
grundséatzlich Energiekonzepte zu erstellen
mit dem Ziel, eine CO2-neutrale Energiever-
sorgung fur den Neubau zu erreichen.

Inwieweit die 0.g. Ziele im Rahmen der geplanten FNP-Anderung beriicksichtigt werden,
wird unter Punkt 2 bei den einzelnen Umweltbelangen beschrieben.
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2. Bestandsanalyse und Bewertung der Umweltauswirkungen /
Prognose bei Durchfihrung der Planung

2.1 Boden, Wasser

Ausgangssituation

Der geologische Untergrund im Anderungsbereich besteht aus dem Blasensandstein des
mittleren Keuper. In diesem Festgesteinspaket konnen dem Sandstein Tonlinsen zwischen-
geschaltet sein. Aktuell sind die Flachen unversiegelt. Erhebliche Boden- und Grundwasser-
verunreinigungen sind nicht bekannt. Der vorliegende Untergrundaufbau aus verwitterten
Keupersandsteinen mit geringer Auflage von Lockersedimenten ist grundsatzlich fir eine
Versickerung von Niederschlagswasser geeignet.

Die Funktionsauspragung der Umweltbelange Boden und Wasser im Anderungsbereich ist
charakterisiert durch das Auftreten gréRerer Bodenareale mit vorrangiger Arten- und Biotop-
schutzfunktion, eine sehr verbreitete landwirtschaftliche Nutzung bei Uberdurchschnittlicher
Fruchtbarkeit der Boden, eine Funktion als Klimaregulativ (z.B. Temperaturpufferung, CO,-
Abbau), sowie eine Neubildungs- und Filterfunktion fiir das Grundwasser mir einer ausge-
pragten Grundwasserneubildungsrate angesichts der geringen Versiegelung.

Insgesamt hat der Anderungsbereich also eine hohe Bedeutung und Wertigkeit fur Boden
und Grundwasser.

Auswirkungen / Prognose

Mit der vorgesehenen Neubebauung bisher unversiegelter Flachen sind vor allem Beein-
trachtigungen des Grundwasserhaushalts und seiner Funktionen verbunden. Die Flachen
tragen derzeit in hohem MaRe zur Grundwasserneubildung im Stadtgebiet bei. Durch den
Umstand, dass sie Teil eines ohnehin schon sehr kleinen Grundwassereinzugsgebiets sind,
schafft die Anderung des FNP die Grundlage fur erheblich negative Auswirkungen durch ei-
ne Bebauung. Weiterhin wiirden tberdurchschnittlich fruchtbare Béden und Béden mit Arten-
und Biotopschutzfunktion verloren gehen.

Bewertung: Insgesamt sind erheblich negative Auswirkungen zu erwarten.

2.2 Pflanzen, biologische Vielfalt

Ausgangssituation

Ostlich der HerbststraBe und siidlich der Rothenburger StraRe befindet sich eine groRere
Brachfléache (Teilflache von ABSP Nr. 590*, lokal bedeutsam). Es handelt sich um eine mehr-
jahrige Ackerbrache, die zum groRen Teil von Hochstauden® bewachsen ist. Im Jahr 2010
wurde hier auch der Mauseschwanz-Federschwingel gefunden, eine Art der Roten Liste
Bayern mit Gefahrdungsgrad 3. Lokal sind einige Einzelgehdlze oder kleine Gehodlzgruppen
eingestreut (vorwiegend Eiche, Schlehe, Rose, Birke), im Studwesten der Flache auch ein
Kleinbestand mit Eschen, Ahornen, Hainbuche und einer alteren Ulme.

Den Sudrand der Brachflache, zur sidlich angrenzenden Wohnbebauung hin, begrenzt ein
linearer Gehdlzstreifen auf der Béschung eines Erdwalles (Teile von ABSP Nr. 590, lokal
bedeutsam, sowie SBK N-1231-004). Der Bestand setzt sich fast ausschlie3lich aus heimi-
schen Gehdlzarten zusammen®.

“ zur Lage der Biotopflachen: siehe Kapitel 1.2 /Plangrundlagen
® u.a. Goldrute, Rainfarn, Wilde Méhre, Kanadisches Berufkraut, Kanadischer Katzenschweif
® u.a. Ahorn, Hainbuche, Birke, Pappel, Schlehe, Hartriegel, Eiche, Weide, WeiRdorn, Liguster und Kiefer

7



10. Anderung FNP/Bereich HerbststraRe

Am Nordwestrand der Flache befindet sich zwischen einem Lagerplatz und der Rothenbur-
ger Stral3e ein kleiner, von Ahornen dominierter Baumbestand.

Westlich der Herbststral3e befindet sich im Norden eine von Spitzahornen dominierte
Geholzgruppe (Teilflache von ABSP-Biotop Nr. 540, lokal bedeutsam), an die stdwestlich
eine groRere Brachflache mit starker Gehdlzsukzession (vor allem Birke) direkt angrenzt.

Beide Bestande sind von Ackernutzung umgeben, die im Norden bis zur Rothenburger Stra-
Be reicht. Sudlich dieser Ackernutzung schlief3t sich im Westen Gemuseanbau an, der Ostteil
wird von einer wohl noch regelmallig geméhten Wiese eingenommen, in die nahe der
HerbststraRe ein junger, weitgehend geschlossener Gehdlzbestand (Stadtbiotop SBK N-
1231-001) eingebettet ist.

Im Uberblick ergibt sich folgende Bestandsbewertung:

Bestand Bedeutung
Ackerflachen, Flachen mit Gemiseanbau gering
Wiesen mittel
Brachflachen mit starker Gehélzsukzession mittel bis hoch
Geholzbestande hoch
ABSP-Biotopflache Nr. 540, Stadtbiotopflache Nr. 1231-001 hoch

Auswirkungen / Prognose

Insgesamt entsteht durch die FNP-Anderung ein Verlust an ,Griinflachen® durch die neuen
.Flachen fur Gemeinbedarf (Schule)‘, zudem verlieren bestehende ,Grinflachen“ durch die
Option, kinftig eine ,Sportanlage” darauf errichten zu kénnen, an ékologischem Potential.

Die FNP-Anderung hat in den Bereichen mit landwirtschaftlicher Nutzung weniger erhebliche
Auswirkungen auf das Schutzgut Vegetation, in den anderen Bereichen, vor allem dort, wo
bestehende Gehdlzbestande nicht mehr gesichert sind, sind die Auswirkungen erheblich.
Eine weitere, sehr negative Auswirkung ergibt sich durch die Tatsache, dass der gréRere
zusammenhangende Freiraum, wie er im Strukturkonzept GroRRreuth ausgewiesen wurde,
durch die geplante FNP-Anderung hinfallig wird.

Bewertung: Die Auswirkungen sind insgesamt erheblich negativ.

2.3 Tiere, biologische Vielfalt

Ausgangssituation

Die Flachen zeichnen sich durch die Nahe zur Bahn (Biotopverbund), wenige vorhandene
Acker und teils groRflachigere Brachen unterschiedlichen Alters aus, die eine Strukturvielfalt
an hochwertigen Lebensraumen fiir verschiedene geschiitzte Tierarten bieten. Eine spezielle
artenschutzrechtliche Prifung wurde durchgefihrt (Anuva, 02.05.2012).

Durch die hohe Strukturvielfalt der Lebensraume im Plangebiet und deren GroRRe hat die Fla-
che eine hohe Bedeutung fur den Umweltbelang Tiere.

Auswirkungen / Prognose

Durch die geplante FNP-Anderung entsteht insgesamt ein Flachenanspruch fiir Schule und
Sportflachen von ca. 4,3 ha. Es tritt nahezu ein Totalverlust der Lebensraume ein, der nur
durch externe artenschutzrechtliche AusgleichsmafRnahmen zu kompensieren ist.
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Die geplante Sportflache ist aufgrund der - nach dem Schulneubau abgeschirmten — Lage
und sportlichen Nutzung nicht fur artenschutzrechtliche Ausgleichsmal3hahmen geeignet (s.
a. artenschutzrechtliches MaRnahmenkonzept zum Bebauungsplan 4608").

Trotzdem weisen die Bereiche Wertigkeiten als Nahrungshabitate fir Fledermause und Rep-
tilien, sowie als Lebensraume fiur Vogel und Insekten auf. Im Zuge der Vermeidbarkeit sollte
ein Erhalt dieser Grunflachen angestrebt werden.

Die verbleibenden Grinflachen/lbergeordnete Freiraumverbindung und der Stdrand des B-
Planes konnen zur Umsetzung erforderlicher MaRhahmen fir die Zauneidechse genutzt
werden. Die CEF-MalRnahmen fiur die Heckenbriter kdnnen voraussichtlich auf stadtischen
Flachen im raumlichen Umfeld umgesetzt werden. Fir das Rebhuhn missen externe Aus-
gleichsflachen von 2,5 ha bereit gestellt und eine artenschutzrechtliche Ausnahme bei der
Regierung von Mittelfranken beantragt werden (eine Inaussichtstellung der artenschutzrecht-
lichen Ausnahmegenehmigung liegt bereits® vor). Das MaRnahmenkonzept fiir die Arten-
schutzmaBRnamen wurde Anfang 2013 erstellt, die Verfugbarkeit der externen
Rebhuhnflachen ist auf Bebauungsplanebene zu lésen.

Durch die FNP-Anderung ergeben sich auRerdem negative Auswirkungen auf das Struktur-
konzept Grof3reuth, B-Plan Nr. 4601:

Das Konzept sah westlich der HerbststralRe grof3ere Freiflachen vor, welche als Lebens-
raumstrukturen flr Tiere geeignet und fur die Durchfiihrung von CEF- und konfliktvermei-
denden MalRhahmen vorgesehen waren. Diese MalRnahmen lassen sich nicht an anderer
Stelle im rdumlichen Zusammenhang umsetzen, so dass durch die vorliegende Planung
auch mit artenschutzrechtlichen Konflikten fir das Strukturkonzept gerechnet werden muss.

Bewertung: Die Auswirkungen auf den Umweltbelang Tiere sind als erheblich negativ ein-
zustufen.

2.4 Landschaft

Ausgangssituation

Die betroffene Flache weist eine hohe Strukturvielfalt mit diversen Sukzessionsstadien auf
und ist in dieser GréRenordnung nur noch selten im Stadtgebiet anzutreffen. Darliber hinaus
bestehen Verbindungen zu den Grinstreifen entlang der Rothenburger Strale und dem
Grinzug mit angrenzenden Sport- und Kleingartenflachen auf der gegeniberliegenden Stra-
Benseite. Die Flache ist ein wesentlicher Bestandteil des Strukturkonzeptes Grof3reuth und
hat sowohl fir die Bewohner der vorhandenen als auch der geplanten Wohngebiete, im
raumlichen Gesamtkontext betrachtet, eine hohe Bedeutung fir das Landschaftsbild.

Auswirkungen / Proghose

Die Realisierung des Schulstandortes auf der geplanten Flache fir Gemeinbedarf und der
Sportflachen auf der bisherigen Griinflache bewirkt eine nahezu vollstandige Uberformung
der landschaftsbildpragenden Strukturen durch Uberbauung und Versiegelung mit Schulge-
bauden, Schulhof, Parkplatzen und Sportanlagen. Dadurch werden die Sichtbeziehungen
unterbrochen und zwischen den Freiflachen beider Stral3enseiten stark eingeschrankt. Le-
diglich der Bereich des geplanten Griinzuges wéare von der Versiegelung ausgenommen.

Bewertung: Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind als erheblich negativ einzustu-
fen.

" Geowissenschatftliches Biiro Dr. Heimbucher, Februar 2013

8 Regierung von Mittelfranken, Schreiben vom 09.10.2012
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2.5 Mensch, menschliche Gesundheit

2.5.1 Erholung

Ausgangssituation

Derzeit findet auf den geplanten ,Flachen flir Gemeinbedarf“ eine unreglementierte Erho-
lungsnutzung statt. Durch den Planungsbereich verlauft eine - im FNP als Bestandteil eines
Grinzugs dargestellte - Ubergeordnete Freiraumverbindung, die vom Westpark tber den
Griunzug zwischen Kleingarten- und Sportanlage ins Tiefe Feld und weiter nach Gebersdorf
und zum Hainberg flhrt.

Im Geltungsbereich des Strukturkonzeptes Grolreuth waren insgesamt Freiflachen in einer
GroRenordnung von rund 8,5 ha vorgesehen, auf denen sowohl der Bedarf an intensiv ge-
nutzten Grin- und Spielflachen zur Erfullung der Griunflachenrichtwerte als auch der erfor-
derliche Ausgleich nach § 1a BauGB anndherungsweise hatten erfillt werden konnen.

Der Anderungsbereich hat im raumlichen Gesamtkontext eine hohe Bedeutung fir die Erho-
lung.

Auswirkungen / Prognose

Nach Realisierung des geplanten Gemeinbedarfs - Schule und der Sportflaichen auf dem
Grunstreifen entlang der Rothenburger StralRe ist eine Deckung der Bedarfe beziiglich Grin-
und Ausgleichsflachen im verbleibenden Geltungsbereich des Strukturkonzeptes Grof3reuth
nicht mehr maoglich.

Die im FNP dargestellte, im Griinen verlaufende Freiraumverbindung bleibt erhalten und wird
in der FNP-Darstellung vollstandig, im Vorentwurf zum B-Plan aufgrund erforderlicher Ver-
kehrsflachen nur noch teilweise von einem Griinzug begleitet.

Die im wirksamen FNP westlich der HerbststraRe dargestellten Wohnbauflachen mit ca. 1,5
ha entfallen, weil diese durch den Bau der geplanten Schulen nicht mehr realisierbar sind.
Der Verzicht auf diese Bauflachen stellt aber keinen ausreichenden flachenméaRigen Aus-
gleich fir die in Anspruch genommenen Flachen fiir die Schule einschlielich der Schulsport-
flachen (insgesamt ca. 4,3 ha) dar.

Im raumlichen Kontext betrachtet, ist festzustellen, dass das Strukturkonzept Grof3reuth in
wesentlichem Umfang nicht mehr umgesetzt werden kann und von einer Reduzierung der
Freizeitangebote und der Qualitat des Wohnumfeldes der geplanten Wohngebiete auszuge-
hen ist.

Bewertung: Die Auswirkungen auf die Erholung missen als erheblich negativ eingestuft
werden.

2.5.2 Larmbelastung

« Verkehrslarm

Ausgangssituation

Das Plangebiet liegt an der Kreuzung der Rothenburger StralRe mit der Bahnlinie Nirnberg
Rangierbahnhof - Firth und damit direkt an zwei groRBen Verkehrsschall-Quellen. Hinzu
kommt, dass die Rothenburger Stral3e die Bahnlinie an dieser Stelle Uberquert und deshalb
auf der Zufahrt zur Briicke erheblich Gber das sonstige Geléandeniveau ansteigt.

Das Gebiet ist aktuell unbebaut. Larmbelastungen fir den Menschen entstehen somit erst
durch die Errichtung und Nutzung der Schulgebaude.

10
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Auswirkungen / Prognose

Zur Abschéatzung der Auswirkungen des Verkehrslarms auf die geplanten Schulen ist ein
schalltechnisches Gutachten erstellt worden, das die Immission an jeder Fassade in jedem
Geschoss im Tagesmittel berechnet. Da die Schulen in der Regel nur tagsiiber genutzt wer-
den, sind die Larmimmissionen zur Nachtzeit nicht von Belang.

Der Vorabzug des Gutachtens kommt zu dem Ergebnis, dass mit einer Uberschreitung der
Richtwerte der DIN 18005 um bis zu 10 db(A) zu rechnen ist. Dies ist eine erhebliche Larm-
belastung.

Das Gutachten berticksichtigt dabei nicht, wie in der DIN 18005 vorgegeben, die angegebe-
nen Baugrenzen als Immissionsort, sondern eine Gebaudeanordnung aus einer frihen Ent-
wurfsskizze des Hochbauamtes®. Ob diese Planung so umgesetzt oder evtl. noch erheblich
modifiziert wird, ist offen. Falls im B-Plan keine (oder eine andere als in der Entwurfsskizze)
Gebaudeanordnung festgesetzt wird, ist das Gutachten entsprechend anzupassen. Zusatz-
lich sind Rasterkarten zu berechnen, die die Schallausbreitung im Freien darstellen.

Entlang der Bahnstrecke ist im Rahmen des viergleisigen Ausbaus eine 5 m hohe L&rm-
schutzwand der DB geplant. Diese wird im Larmgutachten den Berechnungen bereits
zugrundegelegt. Bis diese Larmschutzwand tatsachlich realisiert wird, sollte ein provisori-
scher Larmschutz erfolgen.

Bewertung: Es ist mit einer erheblichen Larmbelastung durch Verkehrslarm zu rechnen. Aus
schalltechnischer Sicht ist der Standort fur eine Schule sehr unguinstig.

Entsprechend der schalltechnischen Untersuchung soll die Errichtung einer Larmschutzwand
(2,5 m Hohe) entlang der Rothenburger StraRe gepriift werden. Eine Uberschreitung der
Richtwerte der DIN 18005 liel3e sich jedoch auch damit nicht verhindern. Laut Gutachten
sind larmempfindliche Unterrichtsrdume an den leisen Gebaudeseiten anzuordnen und
Schallschutzfenster (passiver Larmschutz) einzubauen, um die Larmbelastung teilweise zu
mindern.

« Gewerbelarm

Ausgangssituation

Aufgrund der bisherigen Nutzung gehen von dem Gebiet nur geringe Larmemissionen, be-
dingt durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung, aus. Das Plangebiet selbst wird teilweise
durch die gewerbliche Nutzung im Nordwesten (Einzelhandel) und die Sportflachen im Nor-
den mit Gewerbe- und Sportlarm belastet.

Auswirkungen / Prognose

Die beabsichtigte Ausweisung als Schulstandort mit Grinflachen zur Nutzung als Sportfla-
chen fir die Schule kann in Folge den Larmpegel fur die dstlich, bzw. sidlich angrenzende
Wohnnutzung und das Seniorenpflegeheim an der Appenzeller Stral3e erhdhen.

Im vorliegenden schalltechnischen Gutachten der accon GmbH vom 22.03.2013 wurden die
Auswirkungen der Schule (Pausenflachen) und der vorgesehenen Sportflachen berechnet
und beurteilt. Es wurde ermittelt, dass bei der Nutzung als Schulsportanlage werktags in der
Zeit zwischen 08 Uhr bis 18 Uhr keine Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der
Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV'%) erwartet werden.

Sollten die Sportanlagen uber diese Zeiten hinaus oder an Sonn- und Feiertagen genutzt
werden, sind sehr deutliche Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwarten.

® Lageplan“, Hochbauamt, Stand 15.12. 2011
1% Bundes-Immissionsschutzverordnung
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Das schalltechnische Gutachten legt bezlglich der Immissionsrichtwerte flr die an die Sport-
flachen angrenzende Wohnbebauung in der Appenzeller Stral3e die Gebietseinstufung WA
zugrunde. Es sei darauf hingewiesen, dass laut dem Urteil des Bay. VGH zum L&rmschutz
beziglich des Neubaus der U 3 fir das Seniorenpflegeheim in der Appenzeller Stral3e eine
Einstufung als Krankenhaus zugrundegelegt werden sollte. Es ware zu prifen, inwieweit dies
auch hier zutrifft.

Bewertung: Eine Zunahme der Larmbelastung ist zu erwarten. Bei einer Nutzung der im
FNP ausgewiesenen Sportflachen als Schulsportanlage nur werktags in der Zeit von 08 Uhr
bis 18 Uhr werden jedoch keine Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte erwartet. Das
Seniorenpflegeheim wurde im schalltechnischen Gutachten als allgemeines Wohngebiet
(WA) eingestuft, dies ist zu prifen.

2.5.3 Storfallvorsorge

Bezlglich des vorbeugenden Stérfallschutzes gibt es keine Einwande gegen die Planung.

2.6 Luft

Ausgangssituation

In Nirnberg kommt es an exponierten Stellen im Umfeld stark befahrener StraRen zu Uber-
schreitungen des Grenzwertes fir Stickstoffdioxid'* und kiinftig eventuell in Stadtrandlagen
zu Uberschreitungen der Ozongrenzwerte.

In den Jahren 2002 - 2004 wurde im Rahmen eines flachendeckenden Messprogramms der
Stadt Nurnberg die Luftbelastung im Anderungsbereich im 1-kmz2-Raster untersucht. Die Kar-
te im Anhang zeigt, dass der Anderungsbereich in den Teilflachen mit den Nummern 191
und 192 liegt. Fur diese Flachen wurde die durchschnittliche Belastung durch die Schadstof-
fe Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Stickstoffdioxid und Benzol ermittelt. Fir die Flache 191
wurde mit einem Durchschnittswert von 44 ug/m3 nur eine Grenzwertliberschreitung fur
Stickstoffdioxid festgestellt, die Belastung der Flache 192 lag mit 35 pg/m?3 deutlich unter
dem Grenzwert der 39. BImSchV'?. Diese erheblichen Unterschiede kommen zu Stande
weil die verkehrsbedingten Schadstoffemissionen der stark befahrenen Sigmundstraf3e und
der Siudwesttangente nur im unmittelbaren Umfeld dieser StraRen auftreten, denn die unbe-
bauten Flachen im Tiefen Feld gewahrleisten einen ungehinderten Luftaustausch. Somit ist
davon auszugehen, dass es auf den Grundstiicken dstlich der Bahnlinie Nurnberg-Furth,
auch wenn sie teilweise der Flache 191 zugeordnet werden, zu keiner Uberschreitung des
Stickstoffdioxidgrenzwertes kommt.

Aus technischen Griinden konnte bei den mobilen flachendeckenden Messungen die PMyo-
Fraktion'® des Feinstaubs nicht mit erfasst werden. Zum Vergleich wird deshalb die Luft-
messstation an der stark befahrenen Kreuzung Von-der-Tann-StralRe/Rothenburger StralRe
herangezogen. Da selbst an dieser exponierten Stelle bisher die PMy,-Belastung stets im
tolerablen Bereich lag kann daraus geschlossen werden, dass es auch im ca. 1,2 km davon
entfernten FNP-Anderungsbereich zu keiner Grenzwertiiberschreitung kommt.

Wegen der Stadtrandlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass es wahrend der Som-
mermonate bei Hochdruckwetterlagen mit intensiver Sonneneinstrahlung zu Uberschreitun-
gen der Ozongrenzwerte kommt.

1 40 pg/m? als Mittelwert fur ein Kalenderjahr

2 Bundes-Immissionsschutzverordnung. Aufgrund methodischer Unterschiede besitzt der Grenzwertvergleich nur orientieren-
den Charakter.

13 PMyo bezeichnet eine PartikelgroRe mit einem Durchmesser < 10 ym und grenzt damit den (inhalierbaren) Feinstaub gegen-
Uber dem Grobstaub mit einem Durchmesser > 10 ym ab
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Industrielle Emittenten von Luftschadstoffen im Umfeld des Planungsgebietes, die einen we-
sentlichen Einfluss auf die Luftqualitat haben sind nicht bekannt. Je nach Art der Nutzung
konnte bei bestimmten Wetterlagen von den landwirtschaftlich genutzten Flachen eine
Staub- oder Geruchsemission ausgehen.

Auswirkungen / Prognose

Die vorliegenden Planungsunterlagen geben keinen Hinweis darauf, dass es durch die ge-
plante Bebauung zu einer wesentlichen Mehrung des Kfz-Verkehrs kommen wird. In diesem
Fall werden die Auswirkungen auf die Luftqualitat durch die Realisierung der Planung als
nicht erheblich eingestuft. Auch eine erhebliche Beeintrachtigung der zukinftigen Nutzer
durch Schadstoffe ist nicht zu erwarten. Gelegentlich ist, wie oben erlautert, mit Staub- oder
Geruchsimmissionen durch die Landwirtschaft oder mit einer Uberschreitung der Ozon-
grenzwerte zu rechnen.

Bewertung: Mit einer erheblichen Luftbelastung im Anderungsbereich oder durch das ge-
plante Vorhaben ist nicht zu rechnen.

2.7 Klima

Ausgangssituation

Fir das Schutzgut Klima ist im Planungsbereich keine Vorbelastungssituation gegeben. Ak-
tuelle lokalklimatische Grundlagendaten liegen nicht vor. Entsprechend den Aussagen im
ABSP von 1995 liegt der Planungsbereich in einem Gebiet ohne nennenswerte stadtklimati-
sche Bedeutung.

Auswirkungen / Proghose
Die vorgesehene Umnutzung des Planbereichs hat Auswirkungen auf den lokalen und globa-
len Klimaschutz und erfordert Anpassungsmaf3nahmen an den Klimawandel:

2.7.1 Lokalklima:

Das geplante Schulgebaude, mit Pausenhof und Parkflachen, weist eine erhéhte Warme-
speicherfahigkeit auf. Dadurch werden die umgebenden Luftschichten intensiver und lang-
andauernder (d.h. bis in die Nacht) erwarmt. Es ist deshalb an sommerlichen Hitzetagen,
insbesondere bei langeren Hitzeperioden, mit einer Uberwarmung des Planbereiches zu
rechnen. Zudem handelt es sich bei einer Real- und Fachoberschule um eine sensible 6f-
fentliche Einrichtung mit hohem Nutzungsdruck und hohen Anforderungen an Lernen und
Arbeiten, die bei der Planung berlicksichtigt werden mussen. Ausgleichende Maflinahmen
sind deshalb unbedingt zu ergreifen (siehe Punkt 4, Tabelle 1).

2.7.2 Globalklima

Bei der baulichen Entwicklung des Gebietes sind zuséatzliche CO,-Belastungen der Atmo-
sphare, so weit wie mdglich, zu vermeiden. Nach den Leitlinien zum energieeffizienten, wirt-
schaftlichen und nachhaltigen Bauen und Sanieren bei Hochbaumal3hahmen der Stadt
Nurnberg werden Neubauten im Passivhausstandard errichtet. Damit werden die gesetzli-
chen Vorgaben unterschritten und die globalklimatischen Auswirkungen reduziert.

Der Schulstandort wird durch die hohe Schilerzahl eine zuséatzliche verkehrsbedingte CO,-

Belastung hervorrufen, die nur durch eine gute Anbindung an den OPNV abgemildert werden
kann.
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2.7.3 Klimaanpassung

Aufgrund klimatischer Veranderungen ist mit der Zunahme von Extremwetterereignissen™* zu
rechnen. Die Errichtung 6ffentlicher Gebaude erfordert deshalb MalRnahmen zur Verbesse-
rung des Lokalklimas, ebenso wie technische und architektonische Anpassungsmalinahmen
(siehe dazu Punkt 4, Tabelle 1).

Bewertung: Insgesamt werden die Auswirkungen der Planung als nicht erheblich eingestuft.
Die unter Punkt 4 aufgefihrten MaRnahmen sind zu beachten.

2.8 Kultur- und Sachgduter

Es liegt eine Stellungnahme der Bauordnungsbehdrde/Denkmalschutz zum B-Plan 4601,
Strukturkonzept GroRreuth, vor. Demnach sind Bodendenkmaler im Anderungsbereich bis-
her nicht zu vermuten. Vorsorglich wird jedoch darauf hingewiesen, dass nach den gesetzli-
chen Denkmalschutzbestimmungen bei Bau- und Erdarbeiten auftretende Funde von Bo-
denaltertimern und -denkmaélern unverziglich gemeldet werden mussen und die Fundstelle
wahrend der gesetzlich vorgeschriebenen Frist unveréndert zu belassen ist. Einzeldenkmaler
sind nach den vorliegenden Kenntnissen (BayernViewer Denkmal des Bayerischen Lande-
samtes fir Denkmalschutz) im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 4608 nicht vorhanden.

Durch das geplante Vorhaben gehen landwirtschaftlich genutzte Flachen verloren.

Bewertung: Insgesamt sind die Auswirkungen nicht erheblich.

3. Prognose bei Nichtdurchfihrung der Planung / Nullvariante

Die Nullvariante beschreibt die voraussichtliche Entwicklung der Umweltbereiche im Pla-
nungsgebiet bei Nichtdurchfilhrung der Planung. Im Gegensatz zur Beschreibung und Be-
wertung der Ausgangssituation wird hier also eine zeitliche Komponente bericksichtigt (z.B.
Entwicklungspotential einer Biotopfliche in den nachsten Jahren). Da im FNP-
Anderungsbereich schon seit langerer Zeit ein gleich bleibender Zustand besteht, entsprache
die Nullvariante der Ausgangssituation. Fur die Vegetation waren verschiedene Sukzessio-
nen zu erwarten: Fur die Geholzstrukturen wirde die Nullvariante in etwa der Ausgangssi-
tuation entsprechen, fiir die Brachflachen und Frihstadien der Gehdlzsukzession waren
langfristig geschlossene Baumbestande zu erwarten. Die landwirtschaftlich genutzten Fla-
chen blieben bei Beibehaltung der Nutzung unveréndert, bei Aufgabe der Nutzung wirde
sich im Anschluss an verschiedene Brachestadien ebenfalls ein geschlossener Gehdlzbe-
stand einstellen.

% Hitze, Sturm, Hochwasser etc.
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4. MaBRBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
nachteiliger Umweltauswirkungen

Den Umgang mit nachteiligen Umweltauswirkungen regeln verschiedene, eigenstandige
Rechtsinstrumente. Die angewandten Bewertungskriterien und die betrachteten Schutzgi-
ter/Umweltbelange sind dabei nicht deckungsgleich. Die Umweltprifung ermittelt als Trager-
verfahren die voraussichtlichen Umweltauswirkungen fir alle Belange des Umweltschutzes
und stellt das Ergebnis im Umweltbericht dar. Durch die unterschiedlichen Instrumente kén-
nen sich jedoch unterschiedliche Rechtsfolgen ergeben:

Rechtsinstrument

Umweltbelange

Rechtsfolgen

BauGB™
Umweltprifung

Voraussichtliche erhebliche Auswirkun-
gen auf die Umweltbelange nach § 1
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB.

Abwagungsrelevanz.

Geplante MalRnahmen zur Vermeidung,
Verringerung und zum Ausgleich der nach-
teiligen Umweltauswirkungen, welche
durch die Realisierung der Planung entste-
hen kénnen, sind im Umweltbericht darzu-
stellen.

BNatSchG™ (bzw.
BayNatSchG'")
Eingriffsregelung

Artenschutz / saP™®

BNatSchG
FFH/SPA -
Vertréglichkeitspriifung

Voraussichtliche erhebliche Beeintrach-
tigungen des Landschaftsbildes sowie
der Leistungs- und Funktionsfahigkeit
des Naturhaushaltes.

Verbotstatbestande nach § 44
BNatSchG, naturschutzrechtliche Vo-
raussetzungen fir Ausnahme nach §
45 BNatSchG, Einschlagigkeit des § 15
BNatSchG.

Beeintrachtigung der Erhaltungsziele
und Schutzzwecke von Gebieten von
gemeinschaftlicher Bedeutung und
europdischen Vogelschutzgebieten im
Sinne des BNatSchG.

Abwagungsrelevanz und konkrete Ent-
scheidung Uber Vermeidung und Aus-
gleich.

Ausnahmetatbestand nach Beurteilung
durch Reg. v. Mfr. (Beurteilung durch Reg.
v. Mfr.) gegeben. Zum Erhalt der Ausnah-
megenehmigung sind MaRnahmen zur
Sicherung des Erhaltungszustandes der
Populationen durchzufiihren..

Je nach Ergebnis Abwagungsrelevanz,
ausnahmsweise Zuldssigkeit oder Unzu-
lassigkeit der Planung.

'* Baugesetzbuch, Anlage zu § 2 Abs. 4 und 2a

'® Bundesnaturschutzgesetz

'7 Bayerisches Naturschutzgesetz
'8 spezielle artenschutzrechtliche Priifung
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Ein Verzicht auf die geplante FNP-Anderung kénnte in Folge erheblich negative Umweltaus-
wirkungen vermeiden. Sollte an der Planung festgehalten werden, sind folgende MalRRnah-
men zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu prufen, die Planung ist ggfs. anzupassen:

MaBnahmen Umweltbelange

« MaBnahmen sind auf B-Plan-Ebene zu prifen und v Boden
festzusetzen'? v Wasser

Klima

o Aufweitung des Grinzuges nach Norden und Westen, |v' Natur und
um einen gréBeren Teil der wertvollen Bestédnde des Landschaft
ABSP Nr. 540 zu erhalten, insbesondere auch den v" Pflanzen
randlichen Baumbestand am Nordrand v Tiere

o Verzicht auf die Darstellung der Griinflachen dstlich
der HerbststraBBe als Sportanlage

« weitere MaBnahmen, entsprechend den Ergebnissen v Tiere
der saP, sind auf B-Plan-Ebene umzusetzen

e Reduzierung der Baugebiete im B-Plan Nr. 4601 im v" Mensch/
Umfang der im Geltungsbereich des B-Planes Nr. v' Erholung
4608 geplanten Schulflachen

« MaBnahmen sind auf B-Plan-Ebene zu priifen und v Mensch/
festzusetzen, entsprechend den Ergebnissen des v Larm
Larmgutachtens

Tabelle 1: konfliktmindernde MalRnahmen

4.1 Ausgleich (Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung)

Im Planungsbereich sind keine FFH- oder SPA-Gebiete, Natur- oder Landschaftsschutzge-
biete, geschitzte Landschaftsbestandteile oder Naturdenkmale sowie gemaf § 30
BNatSchG geschiitzte Biotope vorhanden.

Vorhanden sind:

o Feldgehdlze/-gebiische, die gem. § 39 BNatSchG (in Verbindung mit Art.16
BayNatSchG) unter Schutz stehen

e  Stadtbiotop Nr. 1231- 004, Gehdlz auf dem Erdwall nérdlich der Bebauung an der Zri-
cher Stral3e

e  Stadtbiotop Nr. 1231-001, lichtes Gebiisch auf Brachflache sowie nahrstoffreiche Alt-
grasbestande und Ruderalfluren

e ABSP Nrn. 540, 570 und 590 (lokal bedeutsame Lebensraume).

Daneben sind weitere Flachen, wie die Gehdlz- und Ruderalbestande, 6kologisch wertvoll.
Insgesamt weisen im Anderungsbereich weite Flachen eine grof3e Strukturvielfalt und Wer-
tigkeit auf, gerade auch in Verbindung mit der fir den Biotopverbund wichtigen Ringbahn-
trasse.

Eingriffsregelung

Bei der Realisierung der Planung sind erhebliche und nachhaltige Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft zu erwarten. Die in Tabelle 1 aufgez&hlten Vermeidungs- und Vermin-
derungsmafinahmen sollten bei der weiteren Planung bertcksichtigt werden.

% siehe Umweltbericht zum B-Plan Nr. 4608
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Mit der vorgesehenen Bebauung dieses Bereiches werden die bisher im Rahmen des B-
Plan-Verfahrens Nr. 4601 diskutierten Mdglichkeiten zum Erhalt und zur Entwicklung 6kolo-
gisch wertvoller Bereiche (Erhalt als grof3e und zusammenh&ngende Freiflache) im Bereich
des Strukturkonzeptes stark reduziert. Dies wird kritisch gesehen.

In der Begriindung zur FNP-Anderung wird erlautert, dass die Mdoglichkeit besteht, benach-
barte Sportanlagen Nirnberger Sportvereine fiir den Schulsport nutzen zu kénnen. Dennoch
werden Sportflachen in der Grinanlage Ostlich der HerbststralRe ausgewiesen. Bei Realisie-
rung der Darstellung Grinflache / Sportanlage 6stlich der Herbststrale muss mit zusatzli-
chen erheblichen und nachhaltigen Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft gerechnet
werden.

Die im wirksamen FNP westlich der Herbststral3e dargestellte Wohnbauflache mit ca. 1,5 ha
entfallt, weil diese durch den Bau der geplanten Schulen nicht mehr realisierbar ist. Der Ver-
zicht auf diese Bauflache stellt aber voraussichtlich keinen ausreichenden Ausgleich fiir die
in Anspruch genommenen Flachen fir die Schule einschlie3lich der Schulsportflachen (ins-
gesamt ca. 4,3 ha) dar.

4.2 Europaischer und nationaler Artenschutz

Entsprechend dem Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung® sind verbindlich
verschiedene MaRnahmen durchzufiuhren, d.h. zum Teil auf Ebene des B-Plan-Verfahrens
festzusetzen und zum Teil vor dem Baubeginn der Schule herzustellen (siehe saP bzw. Um-
weltbericht zum B-Plan Nr. 4608, Punkt 4.2). Trotz dieser Malinahmen sind durch das ge-
plante Vorhaben Verbotstatbestande nach Bundesnaturschutzgesetz®* erfiillt. Das Vorhaben
kann nur durch eine Ausnahmegenehmigung® zugelassen werden, welche durch den Vor-
habentrager bei der Regierung von Mittelfranken zu beantragen ist. Eine Inaussichtstellung
der artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung liegt aktuell vor.

5. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-
Habitat) und europaische Vogelschutzgebiet im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes

Erhaltungsziele und Schutzzwecke der 0.g. Gebiete sind von der Planung nicht betroffen.

6. Geprifte Alternativen

Standortalternativen
Es wurden kurzzeitig 3% andere Standorte auf ihre Eignung hin betrachtet, die Schulgebdude
errichten zu kénnen:

e ein weiterer Standort an der Rothenburger Stral3e (SO 2)

e ein Standort an der Gerhard-Hauptmann-Stral3e (SO 3)

e ein Standort in Kleinreuth (SO 4)

Ein Standortvergleich als Matrix/tabellarische Darstellung des Stpl liegt als Entwurf vor. Eine
weitere Prifung der offenen Punkte wurde nicht weiterverfolgt, nachdem die Standortent-
scheidung aus folgenden Grinden gefallen war:

* saP, Anuva, 02.05.2012

1 ' 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG

2 entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG

% Ein weiterer Standort an der Dunantstrae wurde nicht weiter verfolgt, da dort Anwohnerbeschwerden wegen der zu erwar-
tenden Larmbelastung durch die geplante Schule befurchtet wurden
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10. Anderung FNP/Bereich HerbststraRe

e Lediglich der gewahlte Standort an der Rothenburger StralRe (SO 1) bietet nach Ein-
schatzung des Verfahrenstragers die Gewahr, das Vorhaben im angestrebten Zeitho-
rizont realisieren zu kdnnen. Alle Grundstiicke des SO 1 befinden sich im Eigentum
der Stadt Nurnberg. Bei den anderen Standorten wére teilweiser Grundsttickserwerb
notwendig geworden.

¢ Am SO 1 kénnen benachbarte Sportanlagen von Niurnberger Sportvereinen fir den
Schulsport mit genutzt werden. Dennoch werden im gednderten FNP zusatzlich zu-
kunftige Schulsportanlagen in einem Umfang von 2 ha dargestellt, um spatere An-
spriche abdecken zu kénnen.

Eine weitere Prifung der Umweltauswirkungen wurde deshalb fur keinen der Alternativstan-
dorte durchgefiihrt.

Im Zuge der Beantragung einer artenschutzbezogenen Ausnahme bei der Regierung von
Mittelfranken fur den jetzt gewahlten Standort ist das Fehlen von Alternativstandorten nach-
zuweisen.

Planungsalternativen

Nachdem die Entscheidung fir den Standort an der Rothenburger StralRe getroffen war,
wurde die Planung umweltfachlich verbessert. So wurde ein Griinzug westlich der Herbst-
stral3e in die Planung aufgenommen, auf vorher geplante Erweiterungsflachen fir die Schule
Ostlich der Herbststral3e wurde verzichtet. Die Flachen sldlich der geplanten Schule bis zum
vorhandenen Friedhof (auRerhalb des Geltungsbereiches), fur die im Strukturkonzept
GroRreuth Wohnbebauung geplant war, sollen im 10. FNP-Anderungsverfahren und im B-
Plan Nr. 4601 als Griinflache dargestellt bzw. festgesetzt werden.

Trotz dieser positiv zu wertenden Anderungen bleiben die Umweltauswirkungen bei einer
Realisierung der Planung an diesem Standort jedoch erheblich negativ.

Der Umweltbericht schlagt zusétzliche Planungsalternativen vor (siehe Punkt 4), die im wei-
teren Verfahren vom Verfahrenstrager nach Moglichkeit umzusetzen bzw. in der Abwagung
zu berlcksichtigen sind.

7. Methodik / Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislicken

Der Umweltbericht nach BauGB soll den aktuellen Zustand des Planungsgebietes und die
Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Umweltbelange nach § 1 BauGB beschrei-
ben. Auch die Entwicklung der einzelnen Umweltbereiche bei Nichtdurchfiihrung der Planung
(Nullvariante, Punkt 3) soll ermittelt und bewertet werden. Es werden Angaben zu Umfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung gemacht und Maflinahmen zur umweltfachlichen
Optimierung der Planung bzw. zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich negativer
Auswirkungen empfohlen (Punkt 4). Bis zur 6ffentlichen Auslegung ist ein Uberwachungs-
konzept fur die erheblichen Umweltauswirkungen zu entwickeln (Monitoring, Punkt 7) und im
Umweltbericht darzustellen. Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren ergénzt und fort-
geschrieben.

Folgende Informationsquellen wurden fir den vorliegenden Umweltbericht herangezogen
(die genannten Datengrundlagen liegen beim Umweltamt vor):

Unterlagen der Planungsbehorde (Stadtplanungsamt) zur 10. Anderung FNP Bereich HerbststraRe:
e  Plan Anderungsbereich, Stpl, Stand 08.02.2012
e Begrundung/Vorentwurf, Stpl, Stand 09.03.2012
e schriftiche Aussagen zur ,Priifung von Planungsalternativen®, Stpl, Stand 01.02.2012
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Planungsgrundlagen
¢ Rahmenplan Landschaft der Stadt Nirnberg 1985
o wirksamer Flachennutzungsplan der Stadt Nirnberg mit integriertem Landschaftsplan

Boden und Wasser
e  Brunnen- und Altlastenkataster der Stadt Niirnberg
e Geologische Karte 1 :50.000, Nurnberg — Furth — Erlangen und Umgebung, Bayerisches Geologisches
Landesamt 1977, Miinchen
e Versickerungsgutachten (Buro Dr. Bachmann 7/2002)

Biotope und Artenschutz, Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt
e Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP), Stadt Nirnberg; Bayerisches Staatsministerium fiir Landes-
entwicklung und Umweltfragen (StMLU), 1996
e Artenschutzkartierung (ASK)
Geléandebegehungen zum Umweltbelang Pflanzen am 21.07.2010 und 11.08.2010, in Zusammenhang
mit Untersuchungen zum B-Plan Nr. 4601, Grof3reuth b. Schw.
Geléandebegehungen zum Umweltbelang Tiere am 12.04.2010, 15.09.2010 und 26.09.2011
Stadtbiotopkartierung Nirnberg (1986 - 1988)
Aktualisierung der Stadtbiotopkartierung 2008
saP und LBP zur U3 Siidwest BA2.1 von Biro Raab, Nirnberg vom 17.12.2008
saP zum B-Plan Nr. 4601 ,Strukturkonzept GroRreuth“ vom 18.08.2011
saP zum B-Plan Nr. 4608, Anuva vom 02.05.2012
Stellungnahme UwA zur saP vom 04.05.2012
Schreiben der Regierung von Mittelfranken vom 19.10.2012 — Inaussichtstellung einer Ausnahme

Landschaft, Erholung
e  Flachennutzungstypenkartierung des Umweltamtes 1995
e Geléndebegehung 2011

Kultur- und Sachguter, Denkmalschutz
e  Stellungnahme der Bauordnungsbehdérde zum B-Plan Nr. 4601 vom 05.01.2011
e DenkmalViewer des Bayerischen Landesamtes fur Denkmalschutz (www.blfd.bayern.de)

Klima
e Karte zum Stadtklima, ABSP, 1995 (Quelle: Institut fir Umweltschutz der Universitat Dortmund/1984)
o Kenntnislicke: Aktuelle Grundlagendaten fur den Bereich Lokalklima liegen nicht vor. Die Fertigstel-
lung des Stadtklimagutachtens erfolgt voraussichtlich Ende 2013.

e Stellungnahme zum Umweltbelang Luft zum B-Plan 4608 und zur 10. Anderung FNP, Bereich Herbst-
stralRe, SUN/U, 26.04.2012

o flachendeckendes Messprogramm der Stadt Nirnberg zur Luftbelastung, 2004 - 2006

e  Geldndebegehung zum Umweltbelang Verkehrslarm am 12.10.2011

e Internetseiten www.umweltdaten.nuernberg.de

e Larmkarte Schienenverkehr, EBA 2007

e Larmkarte StraRenverkehr, LfU 2007

e Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan Nr. 4608 Staatliche Realschule und Fachoberschule
Nurnberg, Grol3reuth (accon GmbH, Bericht-Nr. ACB-0212-5699/03), 22.03.13

Sonstiges:
e Umweltbericht zum B-Plan Nr. 4601/ Strukturkonzept Grof3reuth bei Schweinau, UwA, Stand 28.10.2010
e  Umweltbericht zum B-Plan Nr. 4608, UwA, 1. Entwurf, Stand Oktober 2011

8. MaRnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Nach dem Baugesetzbuch sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der
Durchfilhrung des Bebauungsplanes eintreten, zu iiberwachen®. Ziel dieser Uberwachung
ist die frihzeitige Ermittlung insbesondere unvorhergesehener Auswirkungen und ggf. das
Ergreifen von AbhilfemaRnahmen. Die geplanten UberwachungsmaRnahmen sind im Um-

 entsprechend § 4c BauGB
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weltbericht darzustellen. Die gemeindliche Uberwachung ist jedoch nicht auf die im Umwelt-
bericht dargestellten MaBhahmen beschrankt.

Da die Anderung des FNP vorgezogen wird, sollen die UberwachungsmaRnahmen auf der
Ebene des B-Planes formuliert werden.

9. Zusammenfassung

Fiar den B-Plan Nr. 4608, Schulstandort Grof3reuth bei Schweinau soll ein Bebauungsplan-
Verfahren eingeleitet und vorab der Flachennutzungsplan (FNP) geéndert werden, da die
geplante Bebauung der Darstellung im wirksamen FNP widerspricht.

Der FNP-Anderungsbereich umfasst ca. 8,2 Hektar und ist aktuell unbebaut. Zum Teil wird er
landwirtschaftlich genutzt, zum Teil handelt es sich um Brach- und Biotopflachen oder Ge-
holze. Der Anderungsbereich ist einerseits umweltfachlich von hoher Bedeutung, anderer-
seits wird er durch erheblichen Larm von Ringbahn und Rothenburger StralRe belastet.

Geplant ist, einen Teil der Flache als Flache fir Gemeinbedarf/Schule darzustellen, um
Schulgeb&ude errichten zu kdnnen. Ein bisher als Grunflache ausgewiesener Bereich sid-
lich der Rothenburger StralRe soll zukinftig als Grinflachen/Sportflachen ausgewiesen wer-
den.

Der vorliegende Umweltbericht stellt die bisherigen Ergebnisse der Umweltpriifung dar.
Demnach sind bei einer Umsetzung des Bauleitplanes folgende erheblich nachteiligen
Auswirkungen auf die Umweltbelange® zu erwarten:

Umweltbelang | voraussichtliche Auswirkungen Bewertung

Beeintrachtigungen des Grundwasserhaushalts (GW-

Wasser Neubildung, Filterfunktion).

erheblich negativ

Verlust der vorhandenen 6kologischen Funktionen, der
Boden klimaregulierenden Funktionen und der Ertragsfunktio- | erheblich negativ
nen der Bdden.

Verlust von wertvollen Sukzessionsflachen, Biotopfla-

Pflanzen chen und Gehdlzbesténden. erheblich negativ
Tiere kon'_l_pletter Lebensraumverlust fir z.T. gesetzlich ge- erheblich negativ

schitzte Tierarten

Unterbrechung von Sichtbeziehungen (Riegelwirkung), . .
Landschaft Uberformung der landschaftsbildpragenden Strukturen. erheblich negativ
Mensch Strukturkonzept GroBreuth kann in wesentlichem Um-

fang nicht mehr umgesetzt werden (u.a. Reduzierung
-Erholung der Qualitat des Wohnumfeldes, Reduzierung der Frei-

flachen, Reduzierung der Freizeitangebote, Erhdéhung

des Ausgleichsbedarfes). erheblich negativ

Mogliche Larmbelastung der Schiiler (Konzentrationsst6-
-Larm rungen, Beeintrachtigung des Lernerfolgs) durch Rot-
henburger StraBe und Ringbahn.

Moégliche Larmbelastung der Anwohner bzw. des Alten-
heimes durch Nutzung der geplanten Sportflachen.

Klima Auswirkungen auf Lokal- und Globalklima nicht erheblich

ggf. bei intensiver Sonneneinstrahlung Uberschreitung
Luft der Ozongrenzwerte; Grenzwerte der 39. BImSchV wer- | nicht erheblich
den vermutlich nicht Gberschritten

% nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a Baugesetzbuch
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Kultur- und

.. nicht betroffen nicht betroffen
Sachglter

Tabelle 2: Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen

Der Bauleitplan bedingt erhebliche und nachhaltige Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft, demgemal ist Uber die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den
Vorschriften des 81a Baugesetzbuch zu entscheiden.

AuRerdem werden in Folge Verbotstatbestande nach Bundesnaturschutzgesetz? erfiillt. Das
Vorhaben kann nur durch eine Ausnahmegenehmigung® zugelassen werden, welche von
der Regierung von Mittelfranken in aussicht gestellt wurde. Vermeidungs-, CEF- und Kom-
pensationsmalRnahmen sind auf Ebene des Bebauungsplanes darzustellen.

Das schalltechnische Gutachten legt bezlglich der Immissionsrichtwerte fir die an die Sport-
flachen angrenzende Wohnbebauung in der Appenzeller Stral3e die Gebietseinstufung WA
zugrunde. Es sei darauf hingewiesen, dass laut dem Urteil des Bay. VGH zum Larmschutz
beziglich des Neubaus der U 3 fir das Seniorenpflegeheim in der Appenzeller Stral3e eine
Einstufung als Krankenhaus zugrundegelegt werden sollte. Es ware zu prifen, inwieweit dies
auch hier zutrifft.

Auswirkungen auf andere Planungen:
Die Planungen haben auch erhebliche Auswirkungen auf das B-Plan-Verfahren Nr. 4601.
Das dem B-Plan zugrunde liegende Strukturkonzept Grof3reuth (Schellenberg und Baumler)
wird hinsichtlich der griin- und umweltplanerischen Inhalte in wesentlichem Umfang nicht
mehr umgesetzt werden kénnen:
e ein Erhalt bzw. die Entwicklung 6kologisch wichtiger Bereiche als zusammenhangen-
de Freiflache westlich der Herbststral3e, wie bisher diskutiert, ist nicht mehr méglich
o AusgleichsmalRhahmen nach § la BauGB sowie artenschutzrechtliche MalRnahmen,
die bisher auf den Flachen des B-Planes Nr. 4608 geplant waren, kénnen hier nicht
mehr umgesetzt werden
e die Uberarbeitung der saP zum B-Plan Nr. 4601 wird erforderlich

Fazit: Die FNP-Anderung betrifft einen 6kologisch sensiblen und erheblich durch Larm vorbe-
lasteten Bereich. Bei Realisierung der Planung sind erheblich negative Umweltauswirkungen
zu erwarten, deren Kompensation auf Ebene des Bebauungsplanes darzustellen ist.

Nurnberg, den 11.06.2013
Umweltamt

gez. Koppel

% nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetz
" nach § 45 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz
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Anhang

Bebauungsplan Nr. 4608 Narnberg

> 37,0 - <= 40,0 pyg/m®
>40,0-<=420 ug

Plan 1: Kartenausschnitt aus dem flachendeckenden Messprogramm der Stadt NUrnberg
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Kriterien Standort 1 | Standort 2 | Standort 3 | Standort 4
Rothenburger StraRe Rothenburger Str. Sud Gerhart-Hauptmann-Str. Kleinreuth
Darstellung FNP W, Grinflache W, Grinflache W M
FNP-Anderung ja nein nein nein
erforderlich?
Bebauungsplan ja §3511? ja Ja(83511?)
erforderlich?
Grolze Ca. 2,2 ha Ca.2,2ha Ca. 2,7 ha Ca. 2,4 ha
Derzeitige Nutzung Ungenutzt, Bewuchs Ungenutzt, Bewuchs Landwirtschaft (Acker) Landwirtschaft (Acker),
ungenutzt
Nachbarschaft Wohnen, Altenpflegeheim Wohnen, Altenpflegeheim Wohnen, kiinftiges Zentrum GroRRreuth | Ortskern Kleinreuth,
Gewerbe, Tiefes Feld
Entfernung bis Plarrer (Luftlinie) Ca. 3,5km Ca. 3,5 km Ca. 3,0 km Ca. 4,5km
Freisportflachen Ja (SG Nurnberg) Ja (SG Nurnberg) nein nein
benachbart?
Eigentum Stadt privat privat Stadt, 1 Grundstuck privat
Verfugbarkeit verfugbar Priifung lauft Prifung lauft Prifung lauft
Betroffenheit U-Bahn-Planung Nicht betroffen Uberbauung Trasse | Trassenbau z.T. in | Nicht betroffen
grundsatzlich méglich offener Bauweise
Auswirkungen auf | Externe Ausgleichsflachen auch fir Externe Ausgleichsflachen auch fiir Standort in unmittelbarer Ndhe U-Bhf. Tiefes Feld/ B-Plan 4445: Einfligung in
Gesamtkonzept/ Artenschutz erforderlich, Artenschutz erforderlich, Gesamtkonzept moglich
B-Plan 4601 Grunflachenrichtwerte nicht eingehal- Grunflachenrichtwerte nicht eingehal-

ten

ten

Larmimmissionen Ringbahn, Ringbahn - Sudwesttangente,
Rothenburger Str. Rothenburger Str. neu
Altlasten, Keine Keine Keine Keine
Bodenverunreinigungen
Fauna, Flora Biotope, ABSP Biotope, ABSP - Biotope in Randlage
Artenschutz hohe Betroffenheit | hohe Betroffenheit
Uberarbeitung saP fiir B-Plan 4601 Uberarbeitung saP fiir B-Plan 4601
Umweltauswirkungen Erheblich negativ Erheblich negativ Nicht erheblich negativ Noch zu priifen
Beurteilung Machbar, FNP-Anderung erforderlich, | Machbar ohne FNP-Anderung und Machbar ohne FNP-Anderung, Machbar,
negative Umweltauswirkungen moglicherweise ohne B-Plan, Verfiig- Verflugbarkeit unklar, Verfligbarkeit unklar,

barkeit unklar,
negative Umweltauswirkungen

Einfiigung in Gesamtkonzept kritisch

Entfernung zur Stadtmitte kritisch

Stadtplanungsamt Stpl 1/2, 10.11.2011, ergdnzt von UwA am 21.11.2011

Tabelle 3: Entwurf einer Standortmatrix
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